














Vorgehensweise : Wenn Eltern Verkehrsraum mitgestalten wollen 

Zur praktischen Umsetzung wurden sechs Berliner Schulen und eine Kita mit unterschiedlichen 

Problemlagen ausgewählt, um gemeinsam mit den Eltern konkrete Lösungsansätze zu entwickeln. 

Dazu konnte in jeder Einrichtung eine Veranstaltung organisiert werden, bei der die Leitungen, Elternvertreter, 

interessierte Anwohner und das Projektteam der LVW zu einem mehrstündigen Austausch zusammenkamen. 

In ausgewählten Veranstaltungen wurden Vertreterinnen der örtlichen Bezirksverwaltungen als Gäste auf­

genommen . Die Veranstaltungen wurden mit den Leitungen und den Elternvertretern vorbereitet. Dabei 

zeigten sich einige bereits umgesetzte und wirksame und auch geplante oder noch diskutierte Maßnahmen. 

Mehr Selbstwirksamkeit für Eltern - mehr Sicherheit für Kinder 

Die direkte Ansprache der Eltern erfolgte in Zusammenarbeit mit den Schulen und Kitas. Ziel war es, ihre 

Selbstwirksamkeit zu stärken und sie als zivilgesellschaftliche Akteure in den kommunalen Dialog einzubinden. 

Die Rückmeldungen aus den Veranstaltungen sind aufgenommen und systematisiert worden und bilden die 

Basis für weitere Handlungsempfehlungen. Die möglichen Handlungsräume sowie die vorgeschlagenen 

Maßnahmen sind zudem verkehrsrechtlich bewertet und eingeordnet worden. Dabei zeigt sich, dass die vor­

geschlagenen Maßnahmen immer noch die Restriktionen der alten rechtlichen Ordnung widerspiegeln und die 

neuen Optionen noch nicht im Kalkül der vor Ort Handelnden präsent sind. Zudem gibt es immer eine Neigung, 

sehr detaillierte und sehr ortsbezogene Maßnahmen zu favorisieren. Die Möglichkeiten der neuen StVO sind 

aber an Bedingungen geknüpft. Möglich werden umfassendere Eingriffe in die Straßenverkehrsordnung nur 

dann, wenn ein umfassender Plan zugrunde liegt. 

Ad hoc Maßnahmen oder Einzelfalllösungen sind auch nach der Novelle nicht möglich. Daran muss 

im Folgeprojekt gearbeitet werden. 

Auswahlkriterien für Schulen 

Um aus vielen Schulen die herauszufinden, die im Sinne der Zielerreichung Interesse an einer 

Zusammenarbeit hatten und deren Vorschläge als relevant für die Probleme gelten können, erfolgte eine 

Auswahl aufgrund der folgenden Kriterien: 

1. Lage der Schule bzw. Kita im Straßennetz

Haupt- oder Nebenstraße, Tempo 50 oder Tempo 30 (Zone), Verkehrsberuhigter Bereich, Fahrradstraße.

Sichtbarkeit der Einrichtung (gilt insbesondere bei Kitas). Jede dieser Ausprägungen weist spezifische

Herausforderungen auf und ist bei der Auswahl passender Maßnahmen zu berücksichtigen.

2. Grundsätzliche Kooperationsbereitschaft

Welche Einstellung hat die zuständige Verwaltung zur Schulweg- und Verkehrssicherheit? Ist das ein T hema

für die Verwaltung und engagiert sie sich dafür? Die Unterstützung von dieser Seite ist ebenso wesentlich

bei der Umsetzung der Maßnahmen wie die Mitwirkung der Schul- bzw. Kitaleitungen oder der schulischen

Mobilitätsbeauftragten. Zudem wurde im Vorfeld geklärt, ob bereits Kooperationen zwischen Schulen bzw.

Eltern und der Verwaltung (z.B. ein Netzwerk oder eine AG) existieren.
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Abschließende Bewertung und Ausblick 

Bei den besuchten Berliner Schulen und Kitas haben alle Beteiligten ein äußerst hohes Interesse 

an einer nachhaltigen Schulwegsicherheit gezeigt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit die 

neuen Optionen der StVO überhaupt wirksam werden können. Die Aktivitäten vor Ort zeichnen 

sich durch ein sehr breites Spektrum an vorgeschlagenen bzw. bereits verwirklichten Maßnahmen 

aus, die jeweils zwar sehr spezifisch ausfallen, aber immer wiederkehrende Merkmale zeigen. 

Das Vorhaben der Landesverkehrswacht Berlin hatte zum Ziel, die Probleme vor Ort zu erfassen 

und zu kommentieren. In unterschiedlicher Ausprägung und je nach Standort lassen sich 

diese Maßnahmen wie folgt zusammenfassen: 

Bessere Erkennbarkeit der Einrichtung im Straßenbild: z.B. mehr Gefahrenzeichen, 

Schilder „Vorsicht Kinder" am Straßenrand und auf der Straße und Querungshilfen, 

z.B. Gehwegvorstreckungen und Reduktion von Kfz-Stellflächen

Halte- und Parkverbotszonen 

Temporäre Durchfahrtsperren 

Absenkung der Geschwindigkeiten unter Tempo 30 

Informationstafeln (Displays). 

Eindeutig wurde bestätigt, dass nur durch eine Reduktion des fließenden und ruhenden Kfz-Verkehrs an 

diesen sehr sensiblen Orten eine substantielle Verbesserung der Schulwegsicherheit möglich wird. 

Je nach Lage der Schule bzw. Kita und dem Engagement der Eltern und Leitungen sowie der 

verkehrspolitischen Entscheidungslage des zuständigen Bezirks werden diese Maßnahmen in der einen 

oder anderen Kombination angewandt. Allerdings hängt der Erfolg der Maßnahmen immer noch von 

Zufällen, dem Engagement von Lehrkräften, Schulleitungen und Elternvertretern oder auch von der 

politischen Situation des jeweiligen Bezirks ab. In keinem, der betrachteten Fälle wurde vor Umsetzung 

dieser Maßnahmen ein ganzheitliches Konzept für die Verkehrssicherheit der jeweiligen Einrichtung 

(Schule bzw. Kita) erstellt. 

Im Ergebnis zeigt das Vorhaben, dass der mit der Novelle der StVO mögliche Gestaltungsrahmen nicht 

ausgeschöpft wird und es immer noch keine durchgreifende Verbesserung der Schulwegsicherheit 

in Berlin gibt. Wenn kein örtliches Engagement existiert oder die Straßenverkehrsbehörde des Bezirks 

nicht aktiv wird, können die neuen Optionen daher auch nicht wirksam werden. 
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Die Novelle der StVO hatte zwar nicht explizit die Verkehrssicherheit im Fokus, aber die neu eingeführten 

Möglichkeiten könnten wie mehrfach dargestellt hier im Sinne der Einhegung des Kfz-Verkehrs in den 

Schulstandorten genutzt werden. Hierzu wären aus Sicht der LVW mindestens drei Voraussetzungen 

notwendig, die in Folgeprojekten angegangen werden könnten: 

Katalog der rechtlichen Möglichkeiten zur Eindämmung des Kfz-Verkehrs an Schulstandorten; 

spezifiziert nach Schultyp und Schulstandort: Ziel ist es, dass auch unabhängig von einzelnen 

Engagements der Beteiligten die Sachlage für alle verständlich verfügbar ist. 

Clearingstelle für Nachfragen, Klärungen und auch für die Kontaktvermittlung an die Bezirke und 

Senatsstellen. 

Konzept zur grundlegenden Verbesserung der Schulwegsicherheit. Die Optionen der StVO sind 

dann um so wirkungsvoller einsetzbar und einklagbar, wenn auf Bezirks- und Senatsseite der 

explizite politische Wille dargestellt wird und die Möglichkeiten von Maßnahmen als Rechtsanspruch 

für die Betroffenen formuliert werden. Dies kann dann als Grundlage dafür dienen, dass Maßnahmen 

von den Verkehrsbehörden rechtssicher und unabhängig vom lokalen Engagement umgesetzt 

werden können. 

Denkbar wäre es, hierfür den bereits international eingeführten und von mehreren Bundesländern schon 

verwendeten Begriff der „Schulstraße" in Berlin einzuführen. Zwar kennt die StVO diesen Begriff nicht, aber 

mit einem noch zu entwickelnden Konzept für Schulstraßen könnte der politische Wille mit einer eindeutigen 

konzeptionellen Unterlegung verknüpft und eindeutig ausgelegt werden. Im Kern ist damit der Anspruch 

verbunden, für einen definierten Straßenabschnitt temporär oder grundsätzlich den Kfz-Verkehr (ruhend wie 

fließend) auszusperren und nur für Rettungsdienste und nicht motorisierte Verkehrsmittel den Zugang bzw. 

die Zufahrt zugewähren. 

In Folgeprojekten wäre es daher hilfreich, diesen Katalog, die Clearingstelle und ein Konzept für Schulstraßen 

als zentrale Instrumente auf Senats- und Bezirksebene zu formulieren und in den entsprechenden politischen 

Prozess einzuspeisen. 
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